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Az. :   
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Jugendhilfeausschuss 18.09.2008

 
 
 
Beistandschaften 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die in der Anlage aufgeführten 
Stellenplanveränderungen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach §§ 52a-60 SGB VIII. 
 
Er bittet die Stadtvertretung um vorsorgliche Berücksichtigung im nächsten Nachtrag zum 
Stellenplan 2008/2009. 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Im Halbjahresbericht 1/2008 berichtete die Verwaltung dem Jugendhilfeausschuss am 
04.09.2008, dass beabsichtigt ist, auch die Aufgaben der Beistandschaften der Stadt 
Norderstedt zu übertragen. 
 
Eine abschließende Vereinbarung darüber, in der auch der Finanzausgleich dafür geregelt 
ist, steht noch aus. 
 
Zur Vorbereitung und Sicherstellung der Wahrnehmung der Aufgaben nach Übernahme 
erfolgt derzeit die Einarbeitung durch den Kreis Segeberg. 
 
Nach Übernahme der Aufgaben nach den §§ 52 a bis 60 SGB VIII ist vom Jugendamt der 
Stadt Norderstedt zu gewährleisten, dass diese kontinuierlich wahrgenommen werden. 
 
Eine Besetzung der Stellen bzw. Stellenanteile wird erst nach Abschluss der Vereinbarung 
und Zahlung des Finanzausgleichs dafür durch den Kreis Segeberg erfolgen. 
 
 
 
 
Anlage 
 
 
 


